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Oesterreichisch-schweizerischer
Rechtshilfevertrag

Der Vorsteher des Eidgenössischen Politischen Departementes, Bundesrat

Willy Spühler, und der Botschafter Oesterreichs in der Schweiz,
Erich Bielka, haben in Bern die Ratifikationsurkunden zu dem am

26.August 1966 in Wien unterzeichneten Vertrag zwischen der schweizeri
sehen Eidgenossenschaft und der Republik Oesterreich zur Ergänzung
des Haager Oebereinkommens vom 1. März 1954 betreffend Zivilprozessrecht

ausgetauscht. Der Vertrag, der am 1. November 1969 in Kraft
tritt, vereinfacht in verschiedener Hinsicht den Rechtshilfeverkehr
in Zivilsachen zwischen den beiden Staaten.

Die Herbstsession der
eidgenössischen Räte

Die Herbstsession der eidgenössischen Räte, welche vom 22. September
bis 10. Oktober dauern wird, wird schwer beladen sein.

In erster Lesung hat der Nationalrat u.a. zu behandeln; die Revision
des Filmgesetzes, die eine Onterstützung des Spielfilms bringt, die
Neuregelung der Ordnungsbussen im Strassenverkehr, das Verfahren bei
der Einzelinitiative, den Bericht über unser Verhältnis zurüNO sowie
den umstrittenen Antrag betreffend Nichteintreten auf das vom Bundesrat

vorgeschlagene Instrumentarium der Nationalbank. Die beiden
letzteren Geschäfte dürften im Rat zu längeren Diskussionen führen.
Dazu erhält der Nationalrat einige schwere Brocken, die im Ständerat
bereits über die Bühne gegangen sind. Es handelt sich um den vierten
Landwirtschaftsbericht, um die Neuregelung des Mieterschutzes sowie
diverse Vorlagen aus dem Bereich des Militärdepartementes. In diesem
Zusammenhang interessieren das millionenschwere Rüstungsprogramm 1969
und die Vorlage über den Erwerb militärischer Bauten. Chronologisch
sind die Schwerpunkte gut verteilt; In der ersten Woche gelangen
das Mietrecht und das Nationalbankinstrumentarium zur Sprache, in
der mittleren Woche steht der vierte Landwirtschaftsbericht im Vordergrund,

während die letzte Woche von den Verhandlungen über die
Militärvorlagen und vom Bericht über unser Verhältnis zu den Vereinten
Nationen geprägt ist.
Der Ständerat hat sich in erster Lesung mit verschiedenen Vorlagen
zu befassen, die unter dem Generaltitel "Entwicklungshilfe" zusammen-
gefasst werden können. Es handelt sich um dreijährige Rahmenkredite
von insgesamt 240 Millionen Franken (40 Franken pro Kopf der
schweizerischen Bevölkerung). Der Bericht über den Beitritt zur Menschen-


	Oesterreichisch-schweizerischer Rechtshilfevertrag

